
Das SchAG NRW wurde durch Art. 20 des „Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften“ vom 21.04.2009 und gemäß Art. 24 mit Wirkung vom 01.04.2009 
geändert. 

Art. 20 und 24 lauten: 

Beginn Artikel 20 und 24 

 

Artikel 20  

Änderung des Gesetzes über das Schiedsamt in den Ge meinden des Landes 
Nordrhein-Westfalen  

  

Das Gesetz über das Schiedsamt in den Gemeinden des Landes Nordrhein-
Westfalen (Schiedsamtsgesetz - SchAG NRW) vom 16. Dezember 1992 (GV. NRW. 
1993 S. 32), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 498), wird wie folgt geändert: 

1. In § 10 Abs. 3 wird die Angabe „§ 65 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes“ durch 
die Angabe „§ 37 Abs. 4 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt. 

2. In § 12 Abs. 3 wird die Angabe „84 des Landesbeamtengesetzes“ durch die 
Angabe „§ 48 des Beamtenstatusgesetzes und § 81 des Landesbeamtengesetzes“ 
ersetzt. 

Artikel 24  

Das Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel 1 § 77 Abs. 9 mit Wirkung vom 1. April 
2009 in Kraft. Artikel 1 § 77 Abs. 9 tritt zum 1. Januar 2010 in Kraft und gilt für 
Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2009 entstehen. 

Düsseldorf, den 21. April 2009 

Ende Artikel 20 und 24 

Die vorstehenden Änderungen in §§ 10 und 12 SchAG s ind im SchAG NRW auf 
dieser Webseite (www.bds-hagen.de) erwartungsgemäß und selbstverständlich 
eingearbeitet. 

 

 

 

(weiter geht´s auf Seite 2)



Für Freaks von Gesetzestexten „Lexaholics“ (Begriff stammt von mir, deswegen finde 
ich ihn gut) habe ich zusätzlich zusammengestellt: 

 

§ 37 Abs. 4 des Beamtenstatusgesetzes  

(4) Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die 
Aussage dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes erhebliche Nachteile bereiten oder die 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde. Durch 
Landesrecht kann bestimmt werden, dass die Verweigerung der Genehmigung zur Aussage vor 
Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bundestages oder der Volksvertretung eines Landes 
einer Nachprüfung unterzogen werden kann. Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstatten, kann 
versagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen Interessen Nachteile bereiten würde. 
 
 
§ 48 des Beamtenstatusgesetzes  
 
Pflicht zum Schadensersatz 
 
Beamtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten 
verletzen, haben dem Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Beamtinnen oder Beamte gemeinsam den 
Schaden verursacht, haften sie als Gesamtschuldner. 
 
 
§ 81 des Landesbeamtengesetzes  

(1) Ansprüche nach § 48 BeamtStG verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der 
Dienstherr von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne 
Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. Hat der Dienstherr 
einem Dritten Schadenersatz geleistet, so tritt an die Stelle des Zeitpunktes, in dem der Dienstherr von 
dem Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem 
gegenüber vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. 

(2) Leistet der Beamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf den Beamten über. 

 


